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Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Hauptausschuss 10.12.2015 N zur Vorberatung 
Stadtrat 17.12.2015 Ö zur Beschlussfassung 

 
 
 
Satzung über die Änderung des Hebesatzes der Grundsteuer B 
 
Antrag: 
 
Der Stadtrat beschließt die als Anlage beigefügte Satzung über die Änderung des 
Hebesatzes der Grundsteuer B. 
 
 
Begründung: 
 
Mit der Satzung soll der Hebesatz für die Grundsteuer B, der zuletzt zum 01.01.2013 erhöht 
wurde, um 50 Prozentpunkte von bisher 400 v.H. auf künftig 450 v.H. erhöht werden.  
 
Die Notwendigkeit ergibt sich aus der Beschlussvorlage Nr. 382/2015 zum Haushalt 2016. 
 
 
 
Neustadt an der Weinstraße, 20.11.2015 
 
 
 
 
 
Oberbürgermeister 
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